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Bericht und Antrag zurWeisung 2
Ersatz Autodrehleiter der Feuenrehr (ADL)

Bericht

Die Wädenswiler Feuenryehr ist seit 1984 im Besitz einer stets einwandfrei ge-
warteten 25m Autodrehleiter (ADL). Nun ist das Gerät am Ende seiner auf 25
Jahre veranschlagten Lebensdauer angelangt. Demnächst werden unvermeid-
bare und kostspielige Reparaturen und Revisionen fällig. Die gealterte Elektro-
nik, welche die Steuerung des Fahzeugs reguliert, stellt ebenfalls ein nicht zu
unterschätzendes Sicherheitsdefizit dar.

ln Anbetracht dessen stehen zwei Fragen im Vordergrund: Braucht die Stadt
Wädenswil überhaupt ein solches Fahrzeug, für welches ein Kredit von CHF
1'170'AO beantragt wird? Und: Soll eine Neuanschaffung getätigt oder die be-
stehende ADL repariert werden?

Sowohl der Stadtrat als auch der Kommandant der Feuen¡rehr Wädenswil mo-
nieren, dass Wädenswil mit seinem städtischen Dorfkern und den vielen Wohn-
überbauungen in Dorfnähe und in der Au ein grosses Potenzial an gefährdeten
Objekten aufweist. Mit zahlreichen Heimen und Schulen verfügt die Stadt aus-
serdem über Gebäude mit sehr hoher Personendichte. Hinzu kommen über 70
teils abgelegene Bauernhöfe und verschiedene Gewerbe- und lndustriebe-
triebe, welche der Störfallverordnung unterliegen und ebenfalls ein Gefähr-
dungspotenzial darstellen. Zwar befindet sich die nächstgelegene ADL in Hor-
gen; ist diese im Ernstfall jedoch nicht verfügbar (Revision, bestehender Ein-
satz), würde es zu lange dauern, bis von auswärts entsprechende Unterstül
zung vor Ort wäre. Auch der innerkantonale Vergleich bezüglich Siedlungs- und
Bevölkerungsgrösse zeigt, dass ein Höhenrettungsgerät für Wädenswil not-
wendig ist. Dabei steht eine Neuanschaffung klar im Vordergrund. Eine Revi-
sion der vorhandenen ADL wäre zu kostspielig und die Zuverlässigkeit nicht
garantiert. Zudem können Ersatãeile teilweise nicht mehr beschafft werden. Die
Gebäudeversicherung Zürich (GVZ), welche die neue ADL voraussichtlich zu
50% subventionieren wird, bestätigt diese Einschätzung der Verantwortlichen.



2

Die vorgesehene ADL entspricht im Wesentlichen den heutigen GVZ-Normfahr-
zeugen mit einer 30m Leiter und einer Gelenkleiter mit Teleskop; zusätzlich ist
das Fahrzeug mit einem Allradantrieb (4x4) ausgerüstet. Die Bruttokosten be-
laufen sich auf total CHF 1'170'000, wobei CHF 70'000 auf den 4x4-Antrieb ent-
fallen. Obwohl dieser möglicherweise von der GVZ nicht subventioniert wird,
sind sich Stadtrat, Feuenruehrkommandant und Sachkommission einig, dass ein
Höhenrettungsgerät nur dann seinen Zweck vollumfänglich erfüllt, wenn es
auch bei kritischen Strassenverhältnissen (bspw. Rutschgefahr im Wädenswiler
Berg) problemlos bis an die Brandobjekte heranfahren kann. Demzufolge kann
mit einer Subventionierung durch die GVZ von (mindestens) CHF 550'000 ge-
rechnet werden; die Nettoanschaffungskosten der Stadt Wädenswil belaufen
sich folglich auf CHF 620'000. Aus dem Verkauf der alten ADL kann vermutlich
auch noch ein kleinerer Betrag gelöst werden. Der Unterhalt des Fahrzeuges
hat die Stadt selber zu berappen. Bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 3%
in den kommenden 25 Jahren ergeben sich Amortisations- und Zinskosten von
CHF 28' 412 jäh rl ich (nach deg ressiver Absch re ib u n gsmethode).

Antraq

Die Sachkommission ist einhellig der Auffassung, dass Wädenswil als Wohn-
stadt und drittgrösste Metropole am Zürichsee eine gut ausgerüstete Feuenrehr
braucht. Eine neue ADL mit 4x4-Antrieb gehört daher zum Notbedarf. Die ein-
stimmige Sachkommission beantragt dem Gemeinderat Zustimmung zur Wei-
sung 2.
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